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Liebe Besucherinnen und Besucher unserer Homepage,

tagtäglich müssen Sie wichtige Entscheidungen treffen, Mitarbeiter führen oder sich technischen 
Herausforderungen stellen. Dazu brauchen Sie verlässliche Informationen, direkt einsetzbare 
Arbeitshilfen und Tipps aus der Praxis.

Es ist unser Ziel, Ihnen genau das zu liefern. Dafür steht seit mehr als 25 Jahren die 
FORUM VERLAG HERKERT GMBH.

Zusammen mit Fachexperten und Praktikern entwickeln wir unser Portfolio ständig weiter,
basierend auf Ihren speziellen Bedürfnissen.

Überzeugen Sie sich selbst von der Aktualität und vom hohen Praxisnutzen unseres Angebots. 

Falls Sie noch nähere Informationen wünschen oder gleich über die Homepage bestellen 
möchten, klicken Sie einfach auf den Button „In den Warenkorb“ oder wenden sich bitte
direkt an:

FORUM VERLAG HERKERT GMBH

Mandichostr. 18

86504 Merching

Telefon: 08233 / 381-123
Telefax: 08233 / 381-222

E-Mail: service@forum-verlag.com

www.forum-verlag.com
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5.4 Niedrigschwellige Betreuungs-
angebote

5.4.1 Voraussetzungen für die „offizielle“

Anerkennung

5.4.1.1 Anforderungen

Die Nutzer niedrigschwelliger Angebote nur dann ein
Recht auf Kostenerstattung durch die Pflegekassen,
wenn es sich um ein nach Landesrecht anerkanntes,
qualitätsgeprüftes Angebot handelt (§ 45b Abs. 3).

Die Details der Anerkennung bestimmen sich also nicht
nach Bundesrecht, sondern nach den Ausführungs-
bestimmungen der Bundesländer. Trotz gewisser Unter-
schiede sind die Anforderungen imGroßen undGanzen
in allen Bundesländern ähnlich. Im Einzelnen:

1. Das Angebot muss natürlich einen Nutzen für den
im Gesetz genannten Personenkreis stiften. Es müs-
sen daher plausible Angaben zur (erwarteten) An-
zahl von Nutzern der Einzel- und Gruppenangebote
gemacht werden.

2. Die Betreuung muss regelmäßig und verlässlich
angeboten werden. Die Betreuungsangebote müs-
sen auf Dauer ausgerichtet sein.

Einige Bundesländer (Berlin) fordern überdies ex-
plizit, dass der Antragsteller eine juristische Person
sein muss. Ausnahmen hiervon sind jedoch mög-
lich. Denn es können auch Einzelpersonen aner-
kannt werden, wenn sie „den Nachweis erbringen,
dass sie eine regelmäßige, verlässliche und quali-

Angebote müssen qua-
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1
2
/1
4

Seite 1 5.4.1
Voraussetzungen für die
„offizielle“Anerkennung



tätsgesicherte Betreuung und Beaufsichtigung… ge-
währleisten können“.1

3. Die ehrenamtlich Helfenden müssen eine angemes-
sene Schulung und Fortbildung nachweisen können.
Einige Bundesländer konkretisieren das Wort „ange-
messen“ dahin gehend, dass die freiwilligen Helfer
mind. eine 30-stündige Qualifizierungsmaßnahmen
nachweisen müssen (Bayern2, Brandenburg, NRW),
in anderen sind allerdings nur 20 Stunden Pflicht
(Niedersachsen, Schleswig-Holstein). Geforderte In-
halte:

* Krankheitsbilder, Behandlungsformen und
Pflege der zu betreuenden Menschen,

* Belastungs- und Lebenssituation der pflegenden
Personen und des sozialen Umfeldes,

* Möglichkeiten des Umgangs mit Erkrankten, ins-
besondere Erwerb von Handlungskompetenz im
Umgang mit herausforderndem Verhalten,

* Methoden und Möglichkeiten der Betreuung,
Förderung und Beschäftigung sowie

* Möglichkeiten der Kommunikation und Ge-
sprächsführung.

4. Die fachliche Anleitung, Begleitung und Unterstüt-
zung der ehrenamtlichen Helfer durch eine qualifi-
zierte Fachkraft sind sicherzustellen.

1 § 2 Abs. 2 der Verordnung über Leistungen für Pflegebedürftigemit
erheblichem allgemeinem Betreuungsbedarf (Pflege-Betreuungs-
Verordnung – PBetreu VO).

2 In Bayern ist zwar von 40 Stunden die Rede, aber es handelt sich
explizit um Unterrichtseinheiten im Umfang von 45 Minuten.

Angemessene Schu-

lung und Fortbildung

Anleitung durch eine
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1
2
/1
4

5.4.1 Seite 2

Voraussetzungen für die
„offizielle“Anerkennung



Fachkräfte sind z. B. nach den niedersächsischen
Anerkennungsbestimmungen insbesondere Pflege-
fachkräfte, Ärzte, Sozialpädagogen, Heilpädagogen,
Heilerziehungspfleger und Psychologen. Branden-
burg nennt dazu auch Ergotherapeuten. Sozialarbei-
ter sind hier zwar nicht explizit genannt, üben aber
diese Funktion vielfach aus – ohne dass Probleme
bekannt gewordenwären.

Die meisten Länder fordern zudem eine psychiat-
rische, gerontopsychiatrische oder heilpädagogi-
sche Berufserfahrung. In NRW wird hierfür ein kon-
kreter Zeitraum genannt, nämlich zwei Jahre Berufs-
erfahrung, erworben in den letzten fünf Jahren.
Noch einen Schritt weiter geht das Land Sachsen.
Hier ist nicht nur eine entsprechende Erfahrung,
sondern eine entsprechende Ausbildung, also For-
malqualifikation, vorgeschrieben.

5. ausreichender Haftpflichtversicherungsschutz (Die
Unfallversicherung der Helfer ist ohnehin gesetzlich
geregelt).

6. geeignete Räumlichkeiten und Ausstattung.

7. Formale Anforderungen: Die vorgenannten Anfor-
derungen sind in einem Konzept darzulegen. Be-
sonderes Augenmerk ist dabei neben der inhalt-
lichen Darstellung (Anzahl der Nutzer) auf die Qua-
litätssicherung des Betreuungsangebots zu legen.
Erwartet wird ferner ein jährlicher formularmäßiger
Tätigkeitsbericht, der insbesondere Auskunft über
die Zahl und die Art der übernommenen Betreu-
ungen sowie über alle eingesetzten Kräfte gibt.

Konzept notwendig
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Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice  
gerne weiter:  
 

Kundenservice 
 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com 

 
 
 
Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 
 

Internet 
  http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5666 

 
 
 

 
 
 
 
 

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com 

Bestellmöglichkeiten 


